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Teilnahmebedingungen

 

Teilnahmeberechtigt an der „Freunde werben Freunde“-Aktion sind alle Bestandskundinnen und Bestandskunden (im
Folgenden „Werber“ genannt) der Gutmann GmbH, die derzeit mit einer privaten Strom- und/oder Gasanlage von der 
Gutmann GmbH beliefert werden. Der Werber kann eine Empfehlung zur Strom- und/oder Gasbelieferung aussprechen und 
dadurch einen Neukunden (im Folgenden „Geworbener“ genannt) gewinnen.

Prämiengutschrift

Teilnahmeberechtigung

„Freunde werben Freunde“-Aktion der Gutmann GmbH

1.

Werber und Geworbener müssen unterschiedliche natürliche Personen sein. Eine Eigenwerbung ist ausgeschlossen.2.

Der Geworbene wird durch die Empfehlung des Werbers erstmalig Strom- und/oder Gaskunde der Gutmann GmbH. 
Empfehlungen für andere Produkte der Gutmann GmbH – wie etwa Photovoltaikeinspeisung, Pellets- oder Heizöllieferungen – 
fallen nicht unter diese Aktion.

3.

Gewerbliche Empfehlungen sowie Empfehlungen innerhalb desselben Haushalts sind von der Teilnahme ausgeschlossen.4.

Sowohl der Werber als auch der Geworbene erhalten jeweils eine Gutschrift in Höhe von EUR 20,- (netto) / EUR 24,- (brutto), 
die mit der nächsten Jahresabrechnung verrechnet wird. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.

1.

Der Anspruch auf die Prämiengutschrift entsteht mit dem erfolgreichen Lieferantenwechsel des Geworbenen, d. h. sobald die 
Belieferung der Anlage durch die Gutmann GmbH aktiv beginnt.

2.

Der Anspruch entfällt, wenn der Liefervertrag des Geworbenen widerrufen, vorzeitig beendet oder storniert wird. Weiters 
besteht kein Prämienanspruch, wenn der Geworbene aufgrund einer Vertragsbindung von größer als 6 Monaten beim 
Vorlieferanten nicht beliefert werden kann.

3.

Jeder Werber kann maximal fünf Prämiengutschriften pro Kalenderjahr erhalten. Die Anzahl der aktiven Empfehlungen ist somit 
auf fünf Geworbene begrenzt.

4.

Die Prämiengutschrift wird mit der nächsten regulären Jahresabrechnung des Werbers bzw. Geworbenen verrechnet.5.

Die Prämiengutschrift ist nicht mit anderen Gutscheinen, Aktionen oder Rabatten kombinierbar. Sollte der Geworbene bereits 
über eine andere Aktion geworben worden sein, gilt ausschließlich die zuerst beanspruchte Aktion.

6.

Anmeldung und Ablauf

Jeder Werber erhält von der Gutmann GmbH einen personalisierten Gutscheincode, der bis zu fünfmal einlösbar ist. Dieser 
Gutscheincode kann online unter  www.gutmann.cc/Gutscheingenerator durch Angabe der Kundennummer und des 
Nachnamens erstellt und anschließend sofort verwendet werden.

1.

Der Geworbene gibt den Gutscheincode des Werbers während des Online-Anmeldeprozesses zum Lieferantenwechsel unter 
www.wechseln.gutmann.cc ein. Das entsprechende Eingabefeld befindet sich im letzten Schritt („Zusammenfassung“) unter 
der Bezeichnung „Gutscheincode“.

2.

Nach erfolgreicher Einlösung des Gutscheincodes wird der Werber per E-Mail über die erfolgreiche Empfehlung informiert.3.

Eine nachträgliche Zuordnung eines Werbers ohne gültigen Gutscheincode ist nicht möglich.4.

Weitere Bestimmungen

Die „Freunde werben Freunde“-Aktion gilt bis auf Widerruf. Die Gutmann GmbH behält sich das Recht vor, die Teilnahmebe-
dingungen jederzeit zu ändern oder die Aktion ohne Angabe von Gründen zu beenden.

1.

Die Gutmann GmbH behält sich vor, Werber oder Geworbene von der Teilnahme auszuschließen, wenn der begründete 
Verdacht eines Missbrauchs besteht. Bei missbräuchlicher Verwendung können bereits gewährte Prämien storniert oder 
zurückgefordert werden.

2.

Im Rahmen der Aktion verarbeitet die Gutmann GmbH personenbezogene Daten ausschließlich zur Durchführung der „
Freunde werben Freunde“-Aktion gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.gutmann.cc/datenschutz .

3.


